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Artikel 9

(1) Beschlüsse nach diesem Kapitel werden vom Rat einstimmig gefasst. Die Stimmenthaltung

von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen dieser Beschlüsse nicht

entgegen.

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine förmliche Erklärung

im Sinne dieses Unterabsatzes abgeben. In diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Beschluss

durchzuführen, akzeptiert jedoch, dass der Beschluss für die Union bindend ist. Im Geiste gegen-

seitiger Solidarität unterlässt der betreffende Mitgliedstaat alles, was dem auf diesem Beschluss be-

ruhenden Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es behindern könnte, und die anderen Mitglied-

staaten respektieren seinen Standpunkt. Verfügen die Mitglieder des Rates, die sich auf diese Weise

enthalten, über mehr als ein Drittel der nach Artikel X der Verfassung gewogenen Stimmen, so wird

der Beschluss nicht angenommen.

(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er

- auf der Grundlage eines Beschlusses des Europäischen Rates über die strategischen Interessen

und Ziele der Union im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 dieses Titels Beschlüsse über Aktionen

oder Standpunkte der Union annimmt;

- auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags des Ministers für auswärtige Angelegen-

heiten Außenministers und der Kommission im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 einen Beschluss

fasst;

- einen Beschluss zur Durchführung eines Beschlusses über eine Aktion oder einen Standpunkt

der Union fasst;

- nach Artikel 11 dieses Kapitels einen Sonderbeauftragten ernennt.

Erklärt ein Mitglied des Rates, dass es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die es auch

nennen muss, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschluss abzulehnen,



so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit verlangen, dass die Frage

zur einstimmigen Beschlussfassung an den Europäischen Rat verwiesen wird.

Dieser Absatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen.

(3) Der Europäische Rat kann einstimmig beschließen, dass der Rat in anderen als den in Ab-

satz 2 dieses Artikels genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

Explanation (if any) :


